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[bookmark: _Toc391560102][bookmark: _Toc384755214]Allgemeine Angaben
	Produktname
	

	Hersteller
	     

	Bieter
	     

	Anschrift des Bieters
	     


Angaben zur Nachweisführung
	Umweltzeichen Blauer Engel vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024) zertifiziert.
Die in der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ genannten Kriterien sind damit erfüllt, weshalb die Vorlage von Dokumenten (Anlagen) zum Nachweis der Einhaltung nicht erforderlich ist.

Die abgefragten Werte von Geräuschemissionen (Ziffer 1.1) und der Akkukapazität (Ziffer 2.4) werden wahrheitsgemäß angegeben. Der erforderliche Nachweis (Spalte „Anmerkungen“) liegt diesem Angebot zur Bestätigung bei.

Zeichenbenutzungsvertrag Nr.:       
	|_| Ja



	Gleichwertiges Gütezeichen vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist mit einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet. 
Bezeichnung des Gütezeichens und Zeichenbenutzungsvertrags-Nr.:      

In der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ bestätigt der Bieter durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte, dass das vorgelegte Gütezeichen die Erfüllung der hier genannten Ausschlusskriterien fordert. Die Vorlage der in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweise ist für diese Ziffern (mit Ausnahme der Ziffern 1.1 und 2.4) nicht erforderlich.

Falls das vorgelegte Gütezeichen einzelne Ausschlusskriterien des Abschnitts „Anforderungen“ nicht enthält, erfolgt die Bestätigung über die Einhaltung der Kriterien durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte im Abschnitt „Anforderungen“ sowie Vorlage der erforderlichen Nachweise (Spalte „Anmerkungen“) mit dem Angebot.

Die in den Tabellen des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ unter den Ziffern 1.1 und 2.4 abgefragten Werten werden wahrheitsgemäß angegeben. Der erforderliche Nachweis (Spalte „Anmerkung“) liegt diesem Angebot zur Bestätigung bei.
	|_| Ja



	Kein Gütezeichen vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist weder mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206
, Ausgabe 2024) noch mit einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet.
In der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ wird durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte bestätigt, dass das Produkt die genannten Ausschlusskriterien erfüllt. Die in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweise liegen dem Angebot bei. 

Darüber hinaus werden die in den Tabellen des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ unter Ziffer 1.1 und 2.4 abgefragten Werte wahrheitsgemäß angegeben. 
	|_| Ja




[bookmark: _Hlk200288747]Anforderungen
	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis
erbracht[footnoteRef:1] [1:  	Als Nachweis sind die jeweils unter „Anmerkung“ genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter
auszufüllen)

	1 Anforderungen an das Gerät
	
	

	1.1 Geräuschemissionen
	
	

	[bookmark: _Hlk175295562]Die Tabelle 1 im Anhang A „Prüfwerte von Betriebsgeräuschen von Gartengeräten“ zeigt die maximal zulässigen Prüfwerte von Betriebsgeräuschen [Hinweis für öffentliche Auftraggeber: Ist anzupassen je nach Auftragsgegenstand]. Die hier geforderten maximalen Prüfwerte beruhen auf der Kennzeichnung des angegebenen, A‑bewerteten Schallleistungspegels in dB entsprechend Artikel 11 der Richtlinie 2000/14/EG. 
Der A‑bewertete Schallleistungspegel LWA (garantiert) muss als Einzahl-Geräuschemissionswert entsprechend der gerätespezifischen Prüfverfahren in der Tabelle 1 im Anhang A ermittelt und angegeben werden. 

Garantierter A-bewerteter Schallleistungspegel LWA für [Gartengerätetyp eingeben]: ………… dB

[Hinweis für öffentliche Auftraggeber: weitere Eingabefelder ergänzen, wenn die Ausschreibung für mehrere Gartengerätetypen erfolgt]

Der gekennzeichnete, A‑bewertete Schallleistungspegel LWA darf nicht größer als der jeweils zugehörige in der Tabelle 1 im Anhang A genannte Prüfwert sein.
Je weiter unter dem Prüfwert in Tabelle 1 im Anhang A ein Gerät liegt, desto besser wird das Angebot bewertet.

[Hinweis für öffentliche Auftraggeber: Bewertungsmatrix ist beizufügen.]

	Ausschluss/Bewertung.
Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024), gleichwertiges Gütezeichen oder Prüfgutachten einer nach ISO 17025 für das entsprechende Verfahren akkreditierten Prüfstelle bzw. einer nach Artikel 15 der 2000/14/EG benannten Stelle und Bestätigung der Kennzeichnung des garantierten A-bewerteten Schallleistungspegels entsprechend Artikel 11 der 2000/14/EG (z. B. durch ein Foto). 
	|_|



	1.2 Recyclinggerechte Konstruktion der Produkte
	
	

	Die Geräte müssen recyclinggerecht konstruiert sein. Dazu zählen folgende Merkmale:
· Aus Kunststoffen hergestellte Gehäuseteile (> 25g) müssen aus einem einheitlichen Polymer (Homopolymer oder Copolymer) bestehen, so dass sie auf der Basis vorhandener Technologien für die Herstellung hochwertiger, langlebiger Industrieprodukte recycelt werden können. Polymerblends (Polymerlegierungen) sind zugelassen.[footnoteRef:2] [2:  	Polymerblends sind spezielle Mischungen von zwei oder mehr Kunststoffen, die verbesserte Eigenschaften gegenüber den enthaltenen reinen Kunststoffen aufweisen.] 

· Eine einfache Reparierbarkeit/Austauschbarkeit wesentlicher Verschleißteile muss gewährleistet sein. Dazu gehört die einfache Demontierbarkeit der Geräte und Baugruppen bzw. einfache Erreichbarkeit der Verschleißteile.
· Das chemische System des Akkus ist von außen sichtbar auf diesem beschrieben und in der Produktbewerbung im Internet aufgeführt.
· [bookmark: _Hlk195010590]Die recyclinggerechte und reparaturfreundliche Konstruktion berücksichtigt die jeweiligen Sicherheitsanforderungen für Verbraucher*innen.
Ausnahme: Griffe, die aus Sicherheitsgründen aus mehreren Polymeren hergestellt sind, sind von der Forderung ausgenommen.
	Ausschlusskriterium.
Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024), gleichwertiges Gütezeichen oder Herstellererklärung zur Einhaltung der Anforderung mit Beilage der entsprechenden Produktunterlagen. 
	|_|

	1.3 Reparierbarkeit
	
	

	Die Verfügbarkeit von für die Reparatur der Geräte wesentlicher Ersatzteile für mindestens 5 Jahre ab erstmaligem Inverkehrbringen der letzten Einheit des Modells, mindestens für fachlich kompetente Reparateurinnen*Reparateure, ist verpflichtend. Die Ersatzteile müssen zu angemessenen Preisen vom Hersteller selbst oder von einem Dritten auch einzeln angeboten werden. Alle Ersatzteile müssen mindestens eine gleiche Funktionalität und Leistung verglichen mit den original verwendeten Bauteilen aufweisen. 
	Ausschluss. 
Nachweis durch
Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024), gleichwertiges Gütezeichen oder Herstellererklärung zur Einhaltung der Anforderung mit Beilage der entsprechenden Produktunterlagen
	|_|



	[bookmark: _Hlk199944186]1.4 Ausschluss Schadstoffen in den Geräten
	
	

	Die EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) [footnoteRef:3] ist nachweislich einzuhalten und wird ohne die im Anhang III dieser Richtlinie geregelten Ausnahmen eingehalten. [3:  	RoHS-Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.] 

Sie schließt gemäß Anhang II der Richtlinie die folgende Stoffe aus: Blei, Quecksilber, Cadmium, Sechswertiges Chrom, Polybromierte Biphenyle (PBB), Polybromierte Diphenylether (PBDE) sowie Di(2-ethylhexyl)phtalat (DEHP), Butylbenzylphtalat (BBP) Dibutylphtalat (DBP) und Diisobutylphtalat (DIBP).

	Ausschluss.
Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024), gleichwertiges Gütezeichen oder Herstellererklärung, dass das Gartengerät keine der in EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) Anhang II aufgeführten Stoffe enthält.
	|_|

	[bookmark: _Hlk200280381]1.5 Materialanforderungen an die Kunststoffe der Gehäuse und Griffe
	
	

	Die Kunststoffe der Gehäuse, Gehäuseteile und Griffe dürfen keine Stoffe mit den folgenden Eigenschaften enthalten (die dem Produkt als solche oder als Bestandteile von Gemischen zugegeben werden und dort unverändert erhalten bleiben, um bestimmte Produkteigenschaften zu erreichen oder zu beeinflussen):
a) Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1907/2006) als besonders besorgniserregend identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sog. „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden.[footnoteRef:4]  [4:  	Kandidatenliste der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: https://www.echa.europa.eu/de/candidate-list-table. Es gilt die Fassung der Kandidatenliste zum Zeitpunkt des Angebotseingangs.] 

b) Stoffe, die gemäß der CLP-Verordnung in die folgenden Gefahrenkategorien eingestuft sind oder die Kriterien für eine solche Einstufung erfüllen:
· karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A, Carc. 1B oder Carc. 2 
· keimzellmutagen (erbgutverändernd) der Kategorie Muta. 1A, Muta. 1B oder Muta 2
· reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) der Kategorie Repr. 1A, Repr. 1B. oder Repr. 2.
c) Halogenhaltige Polymere sind nicht zulässig. Ebenso dürfen halogenorganische Verbindungen nicht als Flammschutzmittel zugesetzt werden. Zudem dürfen keine Flammschutzmittel zugesetzt werden, die gemäß der CLP-Verordnung (EG/1272/2008) als sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung eingestuft und dem Gefahrenhinweis H410 gekennzeichnet sind. 
Von dieser Regelung ausgenommen sind: 
· Kunststoffteile mit einer Masse kleiner oder gleich 25 g.
	Ausschluss.
Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024), gleichwertiges Gütezeichen oder Erklärung des Kunststoffherstellers, dass die auszuschließenden Substanzen den Kunststoffen nicht zugesetzt sind und Angabe der chemischen Bezeichnung der eingesetzten Flammschutzmittel inklusive CAS-Nummer(n) und H-Sätzen.
	|_|



	1.6 Zusätzlicher Ausschluss von Schadstoffen in den Griffen
	
	

	Der Eintrag von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in den Griffmaterialien ist zu vermeiden. Es ist nachzuweisen, dass der nachfolgend genannte Höchstgehalt in den Griffen nicht überschritten wird: 

Summe 15 PAK: < 10 mg/kg

Die Summe setzt sich zusammen aus folgenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK): (Naphtalin, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthen, Pyren, Benzo(a)anthracen, Chrysen, Benzo(a)pyren, Benzo(e)pyren Benzo(b)fluoranthen, Benzo(j)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Dibenzo(a,h)anthracen, Indeno(1,2,3-c,d)pyren, Benzghi-perylen)
	Ausschluss.
Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024), gleichwertiges Gütezeichen oder Prüfbericht entsprechend den Anforderungen nach AfPS GS 2019:01 PAK aus dem hervorgeht, dass die Anforderungen für die dortige Kategorie 2 für „Materialien, die nicht in Kategorie 1 fallen, mit vorhersehbarem Hautkontakt länger als 30 s (längerfristiger Hautkontakt) oder wiederholtem kurzfristigen Hautkontakt“ gemäß der Unterkategorie „übrige Produkte nach ProdSG“ erfüllt sind.
	|_|



	2 Anforderung an Akkus
	
	

	Diese Anforderungen beziehen sich ausschließlich auf wiederaufladbare Batterien, im weiteren Verlauf vereinfachend Akkus genannt, als Bestandteil und Ersatzteil akkubetriebener Gartengeräte.
	
	

	2.1 Standardisierung und Interoperabilität
	
	

	Der Akku ist in jedem akkubetriebenen Gerät der Produktfamilie des Herstellers nutzbar. Das Ladegerät des Gartengerätes soll mit allen Akkus und Geräten derselben Produktfamilie des Herstellers kompatibel sein. Eine Produktfamilie kann eine Auswahl an Geräten sein, welche die gleichen Anforderungen an den zugehörigen Akku haben. Verschiedene Produktfamilien können sich zum Beispiel durch den Leistungsanspruch oder den Kapazitätsanspruch an den Akku unterscheiden.
	Ausschluss.
Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024), gleichwertiges Gütezeichen oder Herstellererklärung mit Beilage der entsprechenden Produktunterlagen oder Verweis auf den entsprechenden link der Hersteller Webseite, in denen die mit dem Akku kompatiblen Geräte aufgeführt werden.
	|_|

	2.2 Entnehmbarkeit
	
	

	Der Akku muss von den Endnutzer*innen zerstörungsfrei entnehmbar bzw. vom Gerät trennbar und austauschbar sein. Die Geräte dürfen bei der Entnahme des Akkus nicht beschädigt werden.
	Ausschluss.
Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024), gleichwertiges Gütezeichen oder Herstellererklärung mit Beilage der entsprechenden Produktunterlagen.
	



	[bookmark: _Hlk199946559]2.3 Ersatzakkus
	
	

	Ersatzakkus (Akkus zum Nachkauf) müssen noch für mindestens 5 Jahre nach dem Inverkehrbringen der letzten Einheit des Gerätemodells zu einem angemessenen und nichtdiskriminierenden Preis für unabhängige Fachleute und Endnutzer als Ersatzteil für das jeweilige Gerät erhältlich sein.
	Ausschluss.
Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024), gleichwertiges Gütezeichen oder Herstellererklärung. 
	|_|

	[bookmark: _Hlk199948163]2.4 Prüfung der Akkukapazität (Bemessungskapazität)
	
	

	Die Akkukapazität ist nach der Norm EN 61960 in ihrer aktuellen Fassung nach einem ersten Entlade- und Ladezyklus (Entladung mit 0,2 Ampere) entsprechend dem dortigen Abschnitt 7.3.1 „Entladeverhalten bei 20 °C (Bemessungskapazität)“ für drei Akkus (gem. EN 61960, Tabelle 4 „Stichprobenumfang“) zu messen und darf nicht weniger als 100 % der vom Hersteller angegebenen Bemessungskapazität betragen. Die dort geforderten Schritte dürfen bis zu viermal wiederholt werden, um die Anforderung zu erfüllen.
Die geprüfte Akkukapazität (Bemessungskapazität) laut Herstellerangabe ist anzugeben, sie beträgt………………Ah.

Gemessene Akkukapazität Akku 1:………Ah
Gemessene Akkukapazität Akku 2:.………Ah
Gemessene Akkukapazität Akku 3:……….Ah

	Ausschluss.
Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024), gleichwertiges Gütezeichen oder Prüfgutachten einer anerkannten Stelle[footnoteRef:5], aus dem hervorgeht, dass drei Akkus analysiert wurden und alle drei die Anforderungen erfüllen. [5:  	Prüfgutachten müssen von einer „anerkannten Stelle“ stammen; als solche gelten in diesem Fall a) ein Prüflabor, das die allgemeinen Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 erfüllt oder b) ein Prüflaboratorium des Bieters. oder Herstellers, das für die hier erforderlichen Messungen von einer unabhängigen Stelle als SMT-Labor (supervised manufacturer‘s testing laboratory) anerkannt ist.] 

	|_|

	2.5 Geringe Selbstentladung (Ladungserhaltung)
	
	

	Die Akkus müssen eine geringe Selbstentladung aufweisen. Hierzu müssen drei verschiedene Akkus (entsprechend der Regelungen für den „Stichprobenumfang“ in EN 61960) nach den im nächsten Absatz genannten Testbedingungen geprüft werden und nach dem Test noch mindestens 90 % der nach den Konditionierungszyklen festgestellten Bemessungskapazität aufweisen. Alle drei getesteten Akkus müssen die Anforderungen des Testverfahrens erfüllen.
Testbedingungen: Die zu testenden Akkus sind nach den in der Norm EN 61960 angegebenen Bedingungen auf ihre Selbstentladung zu testen, in Abweichung hiervon wird für die Prüfung eine höhere Umgebungstemperatur von 40°C +/-2°C festgelegt. Akkus, die über eine gezielte Entladungsautomatik verfügen, sind nach einer automatischen Entladung auf ihre Ladungserhaltung zu testen.
	Ausschluss.
Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024), gleichwertiges Gütezeichen oder Prüfgutachten einer anerkannten Stelle[footnoteRef:6], aus dem hervorgeht, dass drei Akkus analysiert wurden und alle drei die Anforderung erfüllen. [6:  	Siehe Fußnote 5.] 

	|_|



	[bookmark: _Hlk199948063]2.6 Haltbarkeit des Akkus 
	
	

	[bookmark: _Hlk209616724]Es wird zugesichert, dass folgende Garantien auf die Akkus gewährt werden.
Für Professionelle Geräte[footnoteRef:7] mindestens 36 Monate ab dem Kaufdatum. Die Restkapazität der Akkus muss nach 36 Monaten mindestens 70% der Bemessungskapazität betragen. [7:  	Geräte, welche an ihrem Verkaufspunkt als solche beschrieben werden und für einen intensiven Arbeitseinsatz konzipiert sind. Typischerweise benannt als: Profi- oder Experten-Geräte, Geräte für den Gewerblichen Einsatz ] 

Für Geräte mit wenig intensiver Nutzung (Hobby-Geräte) mindestens 24 Monaten ab dem Kaufdatum. Die Restkapazität des Akkus muss nach 24 Monaten mindestens 70% der Bemessungskapazität betragen.
Alternativ zur Garantie kann die Langlebigkeit des Akkus durch einen Nachweis der Haltbarkeit in Zyklen (nach dem Standard IEC 61960-3:2017) nachgewiesen werden:
· [bookmark: _Hlk198118044]Für Professionelle Geräte müssen mindestens einen Wert von 1200 Vollladezyklen erreichen.
· Für Hobby-Geräte müssen mindestens einen Wert von 500 Vollladezyklen erreichen. 
Die Akkus müssen nach den durchlaufenen oben genannten Vollladezyklen eine Restkapazität (QRest) von mindestens 80% der Nennkapazität (N) aufweisen.

Die Berechnung der Vollladezyklen und die Messung der Restkapazität müssen nach den Anforderungen der Testvorschrift in DE-UZ 206, Anhang D (hier im Anbieterfragebogen als Anhang B) erfolgen und an von mindestens drei getesteten Akkus ermittelt werden.
[Hinweis für öffentliche Auftraggeber: Hier ist fallweise anzupassen, ob die Anforderungen an professionelle oder an Hobby-Geräte gefordert werden.] 
	Ausschluss.
Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024), gleichwertiges Gütezeichen oder Garantie des Herstellers oder Testprotokoll einer anerkannten Stelle [footnoteRef:8] des Haltbarkeitstests gemäß Anhang B Punkt „Dokumentation der Tests“ [8:  	Siehe Fußnote 5] 


	|_|



	2.7 Schwermetallgehalte des Akkus
	
	

	Der Schwermetallgehalt des Akkus darf die folgenden genannten Konzentrationswerte nicht überschreiten:
· Quecksilber	≤ 0,5 ppm
· Cadmium	≤ 20 ppm
· Blei	                ≤ 100 ppm
	Ausschluss.
Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024), gleichwertiges Gütezeichen oder Prüfgutachten einer anerkannten Stelle[footnoteRef:9], aus dem hervorgeht, dass mindestens vier Akkus analysiert wurden und alle vier die Anforderung erfüllen. [9:  	Siehe Fußnote 5] 

	|_|

	2.8 Sicherung der Altakku-Rücknahme
	
	

	Die gesetzlich geforderten Registrierungs- und Rücknahmepflichten des Herstellers der Batterie werden erfüllt.
	Ausschluss.
Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024), gleichwertiges Gütezeichen oder Bietererklärung mit Angabe der Registrierungsnummer des Batterieherstellers im Elektro-Altgeräte Register (Batt-Reg-Nr. DE).

	|_|



	2.9 Allgemeine Sicherheitsanforderungen an das Akkusystem
	
	

	Der Akku sowie die verwendeten Zellen müssen alle für das jeweilige Akkusystem anwendbaren Prüfanforderungen nach der Batterie-Sicherheitsnorm EN/IEC 62133 erfüllen. 
Der Akku muss die Prüfanforderungen nach UN 38-3 in der jeweils gültigen Fassung erfüllen.
	Ausschluss.
Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024), gleichwertiges Gütezeichen oder Prüfprotokoll einer anerkannten Stelle[footnoteRef:10] entsprechend der Batterie-Sicherheitsnorm EN/IEC 62133. [10:  	Siehe Fußnote 5. ] 

	|_|

	2.10 Leistungsaufnahme des Ladegerätes bei Nulllast
	
	

	Die Leistungsaufnahme des Ladegeräts muss bei Nulllast[footnoteRef:11] folgenden Wert einhalten: ≤ 1,0 Watt. [11:  	Gemäß der Netzteil-Verordnung (EG) Nr. 278/2009 bezeichnet „Nulllast“ einen Zustand, in dem die Eingangsschnittstelle eines externen Netzteils mit dem Versorgungsnetz, die Ausgangsschnittstelle aber nicht mit einem Primärverbraucher verbunden ist.] 

	Ausschluss.
Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024), gleichwertiges Gütezeichen oder Prüfprotokoll einer anerkannten Stelle[footnoteRef:12] entsprechend der Netzteilverordnung. [12:  	Siehe Fußnote 5.] 

	|_|

	2.11 Schutz gegen Über- und Tiefenentladung des Akkus
	
	

	Der Akku muss vor Über- und Tiefentladung geschützt werden. Die Prüfung erfolgt gemäß EN 60335-2-29 an der Kombination aus Ladegerät und Akku.
	Ausschluss.
Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024), gleichwertiges Gütezeichen oder Prüfgutachten einer anerkannten Stelle[footnoteRef:13]. [13:  	Siehe Fußnote 5.] 

	|_|



	2.12 Ladestandanzeige
	
	

	Der Ladezustand muss entweder am Akku, am Gerät oder am Ladegerät erkennbar sein (mindestens in drei Ladestufen – niedrig, mittel, hoch). Dies ermöglicht insbesondere eine Lagerung bei mittlerem Ladezustand um eine längere Haltbarkeit des Akkus zu unterstützen.
	Ausschluss.
Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Gartengeräte (DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024), gleichwertiges Gütezeichen oder Herstellererklärung mit Beilage der entsprechenden Stellen der Produktunterlagen, die angeben, wo und wie die Akkuanzeige umgesetzt wurde.
	|_|





Anhang A Prüfwerte von Betriebsgeräuschen von Gartengeräten
Tabelle 1	Maximal zulässige Prüfwerte von Betriebsgeräuschen von Gartengeräten
	Gartengerätetyp
	Schnittlänge in cm
	Gerätespezifisches Prüfverfahren
	Prüfwerte für den garantierten A-bewerteten Schallleistungspegel LWA in dB (max.)

	[bookmark: _Hlk189994805]Motorkettensägen (einschließlich Motorkettensägen zum Baumfällen und Baumpflegen) 
	< 20
> 20
	[bookmark: _Hlk192516273]DIN EN 62841-4-1
	100
104

	Gehölzschneider (Hochentaster)
	< 20 cm
> 20cm
	[bookmark: _Hlk192516281]DIN EN 62841-4-2
	96
100

	Heckenscheren 
	> 60
	DIN EN 62841-4-2
	96

	Langstiel/Landschafts-heckenschere
	< 60
	DIN EN 62841-4-2
	96

	Handgeführte Rasenmäher 
	< 50
50-70
70-120
	[bookmark: _Hlk192516289]DIN EN IEC 62841-4-3
	88
93
96

	Aufsitzrasenmäher
	< 120
> 120
	DIN EN IEC 62841-4-3
	98
103

	Trimmer, Sensen und Freischneider
	< 50
> 50
	[bookmark: _Hlk192516296]DIN EN 50636-2-91
	94
96

	Vertikutierer
	-
	[bookmark: _Hlk192516304]EN IEC 62841-4-7
	95

	Walzenhäcksler
	-
	[bookmark: _Hlk192516311]DIN EN 50434
	92

	Messerhäcksler 
	-
	DIN EN 50434
	98

	Laubblasgeräte
	-
	-
	92





[bookmark: _Hlk209603754]Anhang B Bestimmung der Haltbarkeit des Akkus
Dieser Anhang entspricht genau dem „Anhang D“ der Vergabekriterien des Blauen Engels für Gartengeräte DE-UZ 206, Ausgabe Januar 2024, 
Begriffsbestimmung der Haltbarkeit des Akkus
Zur Bestimmung der Haltbarkeit des Akkus werden folgende Begriffsbestimmungen verwendet:
Bemessungskapazität (C): Vom Hersteller der Zellen angegebene Elektrizitätsmenge (in Amperestunden), die eine Einzelzelle oder ein Zellenverbund innerhalb von 5 h liefern kann, wenn sie nach den in der Norm EN 61960 Abschnitt 7.3.1 festgelegten Bedingungen geladen, gelagert und entladen wird (vgl. Abschnitt 3.4.2).
Nennkapazität (N): Vom Hersteller des Akkus oder Akkupacks auf dem Akku und in den Produktunterlagen genannte Wert der Elektrizitätsmenge (in Amperestunden), die im Akku gespeichert ist und von diesem mit einem vom Hersteller festgelegten Entladestrom abgegeben werden kann. Die Nennkapazität entspricht in der Regel der Bemessungskapazität, kann aber auch vom Hersteller mit einem kleineren Wert als die Bemessungskapazität angegeben werden.
Restkapazität (QRest): Die aus dem geladenen Akku entnehmbare Elektrizitätsmenge („Full Charge Capacity“ gemäß Smart Battery System Specifications[footnoteRef:14]) nach der Durchführung des Ladezyklentests zur Bestimmung der erreichbaren Vollladezyklen (siehe unten). Die Restkapazität nimmt durch Zyklisierung des Akkus ab. [14:  Smart Battery System Specifications, Smart Battery Data Specification, Revision 1.1, http://smartbattery.org/specs/sbdat110.pdf
] 

Ladezyklus: Unter einem Ladezyklus wird in Anlehnung an die Norm EN 61960 das Aufladen eines Akkus nach Herstellerspezifikation und das anschließende vollständige Entladen bis zur Entladeschlussspannung verstanden.
Vollladezyklus: Unter einem Vollladezyklus wird die Beladung eines Akkus und Entnahme einer Elektrizitätsmenge (in Amperestunden) aus dem Akku in der Höhe seiner Nennkapazität (N) verstanden. Der Vollladezyklus unterscheidet sich vom Ladezyklus gemäß EN 61960 dadurch, dass ein Ladezyklus nicht durch Erreichen der Entladeschlussspannung bestimmt wird, sondern durch die entnommene Energiemenge, die durch die Nennkapazität (N) vorgegeben wird. Ein Vollladezyklus kann mehr (oder weniger) als einen Ladezyklus erfordern.
Vorbereitung des Tests
1. Ermittlung der der Bemessungskapazität (C) entsprechend der Norm EN 61960 Abschnitt 7.3.1 „Entladeverhalten bei Umgebungstemperatur 20 °C (Bemessungskapazität)“, 
1. Ermittlung oder Festlegung der Nennkapazität (N),
1. Vollständige Entladung des Akkus bis zur Entladeschlussspannung.
Durchführung der Tests
Die Tests müssen, entsprechend dem in der Norm EN 61960 festgelegten Stichprobenumfang, mit mindestens drei Akkus durchgeführt werden. Alle drei Akkus müssen die genannten Anforderungen erfüllen. Die Lade- und Entladeströme, die Umgebungstemperatur sowie die jeweiligen Ruhezeiten müssen entsprechend der Norm EN 61960 Abschnitt „7.6.2 Haltbarkeit in Zyklen bei 0,2 It A“ durchgeführt werden.
Ladezyklentest
1. Beladung des Akkus,
1. Ruhezeit in geladenem Zustand,
1. Entladung des Akkus,
1. Während der Entladung: Messung der abgegebenen Elektrizitätsmenge (Qi),
1. Ruhezeit in entladenem Zustand.
Der Lade- und Entladevorgang ist mindestens solange zu wiederholen, bis die Summe der abgegebenen Elektrizitätsmengen (Qi) den mindestens 1200-fachen Wert (für Professionelle Geräte) bzw. den mindestens 500-fachen Wert (für Hobbygeräte) der Nennkapazität (N) erreicht:

Bzw.

Während des Testzyklus dürfen die abgegebenen Elektrizitätsmengen (Qi) den Wert von 75% der ursprünglichen Nennkapazität (N) nicht unterschreiten. Anderenfalls gilt der Test als nicht bestanden. D.h., für jeden Zyklus i muss gelten:


Bestimmung der Restkapazität
Nach der Durchführung des oben beschriebenen Zyklentests muss die verbliebene Restkapazität (QRest) des Akkus bestimmt werden:
1. Maximale Beladung des Akkus nach Herstellerspezifikation,
1. Ruhezeit in geladenem Zustand,
1. Entladung des Akkus bis zur Entladeschlussspannung,
1. Während der Entladung: Messung der abgegebenen Elektrizitätsmenge. Diese
1. zurückgewonnene Ladungsmenge wird als Restkapazität (QRest) bezeichnet.
Zur Erfüllung der Anforderungen des Umweltzeichens muss die so gemessene Restkapazität (QRest) mindestens 80% der ursprünglichen Nennkapazität (N) aufweisen:

Die Erfüllung dieser Anforderung ist auch die Voraussetzung für die Bestimmung der Anzahl der Vollladezyklen, die im nächsten Schritt folgt.
Bestimmung der Anzahl der Vollladezyklen
Damit die Vollladezyklen berechnet werden können, muss die Restkapazität (QRest) nach dem oben beschriebenen Zyklentest mindestens 80% der ursprünglichen Nennkapazität (N) betragen (siehe vorangehende Bedingung). Die Anzahl der Vollladezyklen wird als Quotient der bei dem Zyklentest erreichten Summe der abgegebenen Elektrizitätsmengen (Qi) und der Nennkapazität berechnet: 





Vereinfachte Berechnungsvorschrift
Sofern die erreichbaren Ladezyklen des Akkus durch einen Zyklentest entsprechend der Norm EN 61960 (Abschnitt 7.6 Haltbarkeit in Zyklen) oder einem vergleichbaren Verfahren durchgeführt wurde, das eine zyklische maximale Beladung des Akkus und eine Entladung des Akkus bis zur Entladeschlussspannung vorsieht, kann eine vereinfachte Berechnung der Anzahl der Vollladezyklen erfolgen. Auch hier ist die Voraussetzung für eine Anwendbarkeit, dass die Restkapazität (QRest) nach Durchführung des Zyklentests mindestens 80% der ursprünglichen Nennkapazität (N) aufweist.
Die Anzahl der Vollladezyklen kann vereinfacht berechnet werden, indem die durch den Zyklentest erreichten Ladezyklen mit dem Quotienten aus der mittleren abgegebenen Elektrizitätsmenge (Qi_mittel) und der Nennkapazität (N) multipliziert werden: 

* Qi_mittel/N
Dokumentation der Tests
Das Testprotokoll muss mindestens folgende Informationen enthalten:
· Nennung des Prüflabors
· Bestätigung der Kompetenz des Prüflabors
· Nennung des Testverfahrens (z.B. EN 61960)
· Für alle drei getesteten Akkus jeweils:
·  Nennkapazität (N),
·  Restkapazität (QRest) nach Durchführung der Tests,
·  Erreichte Vollladezyklenzahl,
·  Im Fall der vereinfachten Berechnung: mittlere abgegebene Elektrizitätsmenge (Qi_mittel)



